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Vorwort

Das grundlegend neugere-
gelte Erbschaft- und Schen-

kungsteuerrecht ist nunmehr
seit fast zwei Jahren in Kraft.
Die Fragen sind hierbei nicht
weniger geworden, inzwischen hat auch der Gesetzgeber in einigen
Punkten Korrekturen vorgenommen. Auch wenn diese Steuer nur
relativ wenig zum Gesamtaufkommen beitragt, ist das Interesse an
Informationen hierliber seit Jahren hoch. Es war daher Zeit, eine
Neuauflage dieser Broschire in die Wege zu leiten.

Der Steuerzugriff auf das ererbte Vermdgen ist nicht immer unpro-
blematisch, vor allem wenn dieses zweckgebunden festgelegt ist.
Besonders im Bereich des Unternehmensvermogens und der selbst-
bewohnten Immobilien ist die Erhaltung der bisherigen Zweckbe-
stimmung nicht mehr gewéhrleistet, wodurch auch andere als die
Erben, etwa Arbeitnehmer, existenziell betroffen sind. Bayern hat im
Gesetzgebungsverfahren vor allem auch in diesen Punkten deutliche
Verbesserungen flr die Betroffenen erreicht. Natlrlich war dies mit
der Forderung verbunden, dass diese Verbesserungen auch zielge-
richtet dort ankommen, wo sie unerwiinschte Wirkungen vermeiden
sollen. Die hierflir notwendigen Regelungen haben die Gesetzesan-
wendung nicht einfacher gemacht.

Der Gesetzgeber bleibt auch in Zukunft aufgefordert, hier nach Ver-
einfachungen zu suchen. Wichtig ist aber auch, den Biirgerinnen und
Biirgern einen Uberblick {iber die bestehenden Regeln zu geben und
um Verstandnis zu werben, weshalb sie geschaffen wurden. Dies
versucht die vorliegende Broschire. Bei der Komplexitat des The-
mas kann sie nicht jede Frage beantworten. Ohnehin gehdrt aber die
Nachfolgeplanung, vor allem wenn groBeres Vermdgen vorhanden
ist, zu den Fragen, in denen man fachkundige Hilfe einholen sollte.

Jihal e

Georg Fahrenschon Franz Josef Pschierer
Staatsminister Staatssekretar
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Einleitung

Die Erbschaftsteuer wird in der Bundesrepublik Deutschland als
Erbanfallsteuer erhoben. Sie belastet damit nicht den Nachlass des
Erblassers, sondern den Erwerb beim einzelnen Erwerber. Von der
Steuer werden grundsatzlich alle unentgeltlichen Vermogensuber-
gange von Todes wegen von einer Person auf eine andere erfasst.

Da sich die Freibetrédge und die Hohe des Steuersatzes nach je-
dem einzelnen Erwerber richten, ist die Erbschaftsteuerbelastung
insgesamt umso niedriger, je mehr Erben oder sonstige Erwerber
bei einem Erbgang beteiligt sind. Ehegattentestamente, in denen
zundchst ein Ehegatte als Alleinerbe und erst nach dessen Tod die
Kinder oder sonstige Personen als Erben eingesetzt werden (so ge-
nanntes ,,Berliner Testament®) sind erbschaftsteuerlich daher eher
unginstig.

Unentgeltliche Vermdgensiibertragungen unter Lebenden unterlie-
gen ebenfalls der Steuer, da sonst auf diesem Wege die Besteu-
erung der Vermdgensibertragung vermieden werden kdnnte. Sie
wird insoweit als Schenkungsteuer bezeichnet. Die Vorschriften fir
den Erwerb von Todes wegen gelten auch weitgehend fur Schen-
kungen unter Lebenden.

Rechtsquelle: § 1 Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz (ErbStG)

Die Broschtre stellt auf den Rechtsstand am 1. Januar 2011 ab. Bei
Drucklegung der Broschiire war das Gesetzgebungsverfahren zum
Jahressteuergesetz 2010, durch das auch das Erbschaftsteuerrecht
gedndert werden soll, noch nicht abgeschlossen. Die geplanten An-
derungen sind in der Broschiire jedoch bereits berlcksichtigt.

Hinsichtlich der gesetzlichen Regelungen zur Erbschaft selbst wird
auf die Informationsbroschtre ,Vorsorge fir den Erbfall* des Baye-
rischen Staatsministeriums der Justiz und fur Verbraucherschutz
verwiesen, die im Buchhandel oder direkt beim Verlag C. H. Beck in
Muinchen erhaltlich ist. Sie finden die Broschire unter der Adresse
www.justiz.bayern.de auch im Internet.
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Was unterliegt der
Erbschaftsteuer?

Der Erbschaftsteuer unterliegen Erwerbe von Todes wegen. Als Er-
werb von Todes wegen gilt beispielsweise

der Erwerb durch Erbanfall (gesetzliche, testamentarische oder
erbvertragliche Erbfolge),

der Erwerb durch Vermachtnis,

der Erwerb aufgrund eines geltend gemachten Pflichtteilsan-
spruchs,

der Erwerb durch Schenkung auf den Todesfall,

der Erwerb aufgrund eines vom Erblasser geschlossenen Ver-
trags zugunsten Dritter (zum Beispiel Lebensversicherungsver-
trag) oder

was als Abfindung fur den Verzicht auf den entstandenen Pflicht-
teilsanspruch oder fiur die Ausschlagung einer Erbschaft oder
eines Verméachtnisses gewahrt wird.

Der Erblasser kann die Zahlung der Erbschaftsteuer einer ande-
ren Person als dem Erwerber auferlegen - zum Beispiel dem Erben
fur die Steuer des Vermachtnisnehmers. Diese Steueriibernahme
stellt eine weitere Zuwendung des Erblassers an den Erwerber dar
und ist mit dessen urspringlichem Erwerb zusammenzurechnen.

Rechtsquelle: §§ 1, 3, 10 ErbStG
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Was unterliegt der
Schenkungsteuer?

Der Schenkungsteuer unterliegen Schenkungen unter Lebenden.
Als Schenkung gilt unter anderem

* jede freigebige Zuwendung,

e die Bereicherung, die ein Ehegatte oder ein eingetragener Le-
benspartner bei Vereinbarung der Gitergemeinschaft erféahrt,

» was als Abfindung fir einen Erbverzicht gewahrt wird oder

* was ein Vorerbe dem Nacherben mit Riicksicht auf die angeord-
nete Nacherbschaft vor ihrem Eintritt herausgibt.

Ubernimmt der Schenker die Schenkungsteuer oder verpflichtet
er einen Dritten zur Zahlung, liegt eine erneute Zuwendung des
Schenkers vor. Diese ist mit der urspringlichen Schenkung zusam-
menzurechnen.

Rechtsquelle: §§ 1, 7, 10 ErbStG

Wie werden Vermogens-
ubertragungen zwischen
Ehegatten beziehungsweise
eingetragenen Lebenspartnern
behandelt?

Auch Vermdgensubertragungen zwischen Ehegatten konnen Schen-
kungsteuer auslosen. Haufig sind diese als Schenkungen nicht so
ohne Weiteres erkennbar. Dabei geht es nicht um Beitrége eines
Ehegatten zur gemeinsamen Haushaltsfiihrung oder zum person-
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lichen Bedarf des anderen Ehegatten. Gemeint ist vielmehr der Er-
werb groBerer Vermdgenswerte durch beide Ehegatten, obwohl nur
einer der Ehegatten allein oder zum liberwiegenden Teil die Mittel
hierflr aufgebracht hat. Hierzu gehért zum Beispiel ein Grundstick,
fur das beide Ehegatten als Miteigentimer im Grundbuch eingetra-
gen sind, das aber nur ein Ehegatte ganz oder teilweise finanziert
hat. Weitere Beispiele sind das gemeinsame Wertpapierdepot oder
Geldanlagekonto, das auf beide Ehegatten als gleichberechtigte
Inhaber lautet, fur das jedoch nur von einem Ehegatten die Mittel
aufgebracht wurden.

Ubertrégt jedoch ein Ehegatte dem anderen unter Lebenden Eigen-
tum oder Miteigentum an einem im Inland oder in einem Mitglied-
staat der Europdischen Union beziehungsweise des Europédischen
Wirtschaftsraumes liegenden bebauten Grundstiick, ist die Zuwen-
dung, soweit darin eine Wohnung zu eigenen Wohnzwecken genutzt
wird, steuerfrei. Das Gleiche gilt, wenn er den anderen von einge-
gangenen Verpflichtungen in Zusammenhang mit der Anschaffung
oder Herstellung eines Familienheimes freistellt.

Erwirbt der Uberlebende Ehegatte das Eigentum oder Miteigentum
an einer vom Erblasser zu eigenen Wohnzwecken genutzten Woh-
nung im Inland beziehungsweise in einem Mitgliedstaat der Euro-
paischen Union oder des Europaischen Wirtschaftsraumes, bleibt
der Erwerb steuerfrei, wenn dieser das Objekt innerhalb der nachs-
ten zehn Jahre ebenfalls zu eigenen Wohnzwecken nutzt. Wird die
Selbstnutzung innerhalb des Zehnjahreszeitraumes aufgegeben,
entféllt die Steuerbefreiung riickwirkend. In diesem Fall wird je-
doch nur dann eine Steuer erhoben, wenn der Wert des Familien-
heimes und des ubrigen erworbenen Vermogens die Freibetrage
ubersteigt. Bei zwingenden Griinden fiir die Aufgabe der Selbstnut-
zung wie Tod oder entsprechende Pflegebedurftigkeit wird auf eine
Nachversteuerung verzichtet.

Im Ubrigen sind auch Zuwendungen unter Ehegatten nur steuerfrei,
wenn die sachlichen und personlichen Freibetrage nicht tberschrit-
ten werden.
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Die Ausfiihrungen dieses Abschnittes gelten fir eingetragene Le-
benspartnerschaften entsprechend.

Rechtsquelle: §§ 1, 7, 13 Abs. 1 Nr. 4a, Nr. 4b, 16, 17 ErbStG

Wie werden Zuwendungen von
Ehegatten beziehungsweise
eingetragenen Lebenspartnern
behandelt?

Die Eigentumsrechte der Ehegatten am vor der EheschlieBung
vorhandenen Vermdgen und dem wahrend der Ehe erworbenen
Vermdgen richten sich nach dem von den Ehegatten vereinbarten
Guterstand.

Ubertragen Ehegatten zu Lebzeiten Vermégen, das ihnen hiernach
gemeinsam gehort, auf einen Dritten, liegt jeweils eine eigenstan-
dige Schenkung des einzelnen Ehegatten an den Erwerber vor. Die
Schenkungen werden getrennt besteuert. Dem Erwerber steht fiir
jede Zuwendung der von seinem personlichen Verhaltnis zum je-
weiligen Ehegatten abhéngige Freibetrag zu. Erfolgt die Ubertra-
gung an mehrere Erwerber, liegt jeweils eine Zuwendung des ein-
zelnen Ehegatten an den jeweiligen Erwerber vor.

Beispiel

Die Ehegatten M und F sind je zur Halfte Eigentiimer eines Wertpapier-
depots, welches sie ihrer Enkelin E ibereignen. Es liegen zwei Schen-
kungen vor.

Ubertragen M und F das Wertpapierdepot an ihre beiden Kinder S und
T, werden vier Zuwendungen ausgefiihrt. M und F schenken S und T
jeweils einen Anteil am Depot.
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Gehort der Vermdgensgegenstand hingegen nur einem Ehegatten,
kommt es auch nur zu einer Schenkung dieses Ehegatten. Somit
kann der Erwerber nur einmal den fir die Schenkungsteuer mafRge-
benden Freibetrag in Anspruch nehmen.

Die Ausflihrungen dieses Abschnittes gelten flr eingetragene Le-
benspartnerschaften entsprechend.

Rechtsquelle: §§ 1, 7, 16 ErbStG

Was ist bei Beendigung
der Zugewinngemeinschaft
zu beachten?

Ehegatten beziehungsweise eingetragene Lebenspartner, die kei-
nen notariellen Giterrechtsvertrag geschlossen haben und somitim
gesetzlichen Giiterstand der Zugewinngemeinschaft leben, haben
bei Beendigung dieses Guterstands einen Anspruch auf die Hélfte
des wahrend der Ehe beziehungsweise Lebenspartnerschaft er-
worbenen Vermdgens (Zugewinnausgleich). Bei der Erbschaft- und
Schenkungsteuer bleibt der tatséchliche Zugewinnausgleich, also
die Ausgleichsforderung bei Beendigung des Giiterstands, steuer-
frei. Wird die Zugewinngemeinschaft durch den Tod eines Ehegat-
ten beziehungsweise eingetragenen Lebenspartners beendet und
der Zugewinn nicht ausgeglichen, bleibt der Betrag steuerfrei, der
nach MaBgabe des § 1371 Abs. 2 BGB als Ausgleichsforderung gel-
tend gemacht werden konnte (fiktive Ausgleichsforderung).

Rechtsquelle: § 5 ErbStG
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Fallt die Steuer an, wenn
die Beteiligten im
Ausland wohnen?

Die Erbschaft- oder Schenkungsteuer fallt grundséatzlich ohne Ein-
schréankungen auch fiir im Ausland liegendes Vermdgen in Deutsch-
land an, wenn der Erblasser zum Zeitpunkt des Todes, der Schen-
ker zum Zeitpunkt der Schenkung oder der Erwerber zu einem die-
ser Zeitpunkte seinen Wohnsitz oder gewdhnlichen Aufenthalt in
Deutschland hatte oder als deutscher Staatsangehdriger weniger
als funf Jahre im Ausland wohnte (unbeschréankte Steuerpflicht).

Ist dies nicht der Fall, unterliegt in Deutschland vorhandenes Ver-
maogen der beschrankten Steuerpflicht.

Die in einem anderen Staat erhobene Erbschaft-, Nachlass- oder
Schenkungsteuer kann bei unbeschréankter Steuerpflicht auf die
deutsche Steuer angerechnet werden. Besondere Regelungen
gelten, wenn zwischen Deutschland und dem anderen Staat ein
Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung bei der Erb-
schaft- und Schenkungsteuer abgeschlossen wurde. Derzeit beste-
hen Doppelbesteuerungsabkommen mit Danemark, Griechenland,
Schweden (wegen Wegfall der Erbschaftsteuer in Schweden jedoch
gegenstandslos), der Schweiz und den USA.

Rechtsquelle: §§ 2, 21 ErbStG

Wann entsteht die Steuer?

Die Steuer entsteht bei Erwerben von Todes wegen grundsétzlich
mit dem Tod des Erblassers, bei bestimmten Erwerben jedoch erst
spater, so zum Beispiel
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e flr den Erwerb eines geltend gemachten Pflichtteilsanspruchs
mit dem Zeitpunkt der Geltendmachung; der Zeitpunkt der tat-
sachlichen Auszahlung des Pflichtteils ist dabei unbeachtlich;

* bei Abfindungen fiir den Verzicht auf den entstandenen Pflicht-
teilsanspruch oder fir die Ausschlagung einer Erbschaft oder
eines Vermachtnisses mit dem Zeitpunkt des Verzichts oder der
Ausschlagung.

Bei Schenkungen entsteht die Steuer grundsatzlich mit dem Zeit-
punkt der Ausfiihrung der Schenkung, also mit dem Eintritt der
wirtschaftlichen Bereicherung.

Eine Grundstiicksschenkung ist zum Beispiel nicht erst dann aus-
gefiihrt, wenn sie im Grundbuch eingetragen wird. MaBgebend
ist vielmehr der Zeitpunkt, zu dem die Auflassung im Sinne des
§ 925 BGB sowie die Eintragungsbewilligung vorliegen und der Be-
schenkte in der Lage ist, die Eintragung der Rechtsanderung im
Grundbuch herbeizufiihren.

Rechtsquelle: § 9 ErbStG

Was ist von der Steuer befreit?

Es gibt zahlreiche sachliche Steuerbefreiungen, von denen insbe-
sondere folgende von groBerer Bedeutung sind.

Steuerfrei bleiben

e die tatsachliche oder fiktive Ausgleichsforderung bei Beendi-
gung der Zugewinngemeinschaft,

* nicht geltend gemachte Pflichtteilsanspriche, soweit dafir kei-
ne Abfindungen gezahlt werden,

» gesetzliche Versorgungsbeziige hinterbliebener Ehegatten, ein-
getragener Lebenspartner und Kinder. Hierunter fallen auch An-
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spriiche aufgrund von Tarifvertrag, Betriebsordnung, Betriebs-
vereinbarung, betrieblicher Ubung beziehungsweise angemes-
sene Anspriche aufgrund Einzelvertrags mit dem Arbeitgeber.
Diese werden jedoch auf den Versorgungsfreibetrag des Ehegat-
ten, des eingetragenen Lebenspartners und der Kinder im Fall
des Erwerbs von Todes wegen angerechnet.

Hausrat einschlieBlich Wéasche und Kleidungsstiicke beim Er-
werb durch Personen der Steuerklasse | in Hohe von 41.000 Eu-
ro,

andere bewegliche korperliche Gegenstande beim Erwerb durch
Personen der Steuerklasse | in Hohe von 12.000 Euro. Dazu
zéhlen nicht Zahlungsmittel, Wertpapiere, Miinzen, Edelmetalle,
Edelsteine und Perlen sowie Gegenstande, die zum land- und
forstwirtschaftlichen Vermogen, Grundvermogen oder Betriebs-
vermdgen gehdren.

Hausrat einschlieBlich Wasche und Kleidungsstiicke und ande-
re bewegliche korperliche Gegensténde, soweit der Wert beim
Erwerb durch Personen der Steuerklassen Il und lll insgesamt
12.000 Euro nicht tbersteigt,

Grundbesitz oder Teile von Grundbesitz unter bestimmten wei-
teren Voraussetzungen entweder bis zu 85 Prozent oder in vol-
lem Umfang, wenn die Erhaltung dieser Vermdgensgegenstande
wegen ihrer Bedeutung fur Kunst, Geschichte oder Wissenschaft
im offentlichen Interesse liegt und sie der Forschung oder der
Volksbildung nutzbar gemacht sind oder werden.

Bei Kunstgegenstanden, Kunstsammlungen, wissenschaftlichen
Sammlungen, Bibliotheken und Archiven betrdgt die teilweise
Steuerbefreiung unter den gleichen Voraussetzungen 60 Pro-
zent. Auch hier ist eine volle Steuerbefreiung moglich.

ein Erwerb bis zu 41.000 Euro, der Eltern, Adoptiveltern, Stief-
eltern oder GroBeltern des Erblassers zufallt, wenn der Erwerb
zusammen mit dem Ubrigen Vermdgen des Erwerbers 41.000
Euro nicht Ubersteigt und der Erwerber infolge kdrperlicher oder
geistiger Gebrechen erwerbsunfahig ist oder durch die Fihrung
eines gemeinsamen Hausstandes mit erwerbsunféhigen oder in
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der Ausbildung befindlichen Abkémmlingen an der Ausiibung ei-
ner Erwerbstatigkeit gehindert ist,

e ein steuerbarer Erwerb bis zu 20.000 Euro bei Personen, die
dem Erblasser unentgeltlich oder gegen unzureichendes Entgelt
Pflege und Unterhalt gewahrt haben. Dies gilt nicht, wenn eine
gesetzliche Pflege- oder Unterhaltsverpflichtung bestand, zum
Beispiel bei Verwandten in gerader Linie, Ehegatten und einge-
tragenen Lebenspartnern.

* Vermogensgegensténde, die Eltern oder Voreltern ihren Ab-
kdmmlingen durch Schenkung oder Ubergabevertrag zugewandt
haben, und die an diese Personen durch Erwerb von Todes we-
gen zurlckfallen, wenn die schenkende und die zurtickerwer-
bende Person identisch ist,

e Zuwendungen unter Lebenden zum Zweck des angemessenen
Unterhalts oder zur Ausbildung des Bedachten,

 die Ublichen Gelegenheitsgeschenke,

* Spenden fir ausschlieBlich kirchliche, gemeinnitzige oder mild-
tatige Zwecke und Spenden an politische Parteien im Sinne des
§ 2 Parteiengesetz beziehungsweise freie Wahlervereinigungen.

Rechtsquelle: §§ 5, 13 ErbStG

Im Zusammenhang mit Grundstiicken gelten folgende Steuerbe-
freiungen:

e Zuwendungen unter Lebenden, mit denen ein Ehegatte dem
anderen Eigentum oder Miteigentum an einem im Inland oder
in einem Mitgliedstaat der Europdischen Union beziehungswei-
se des Europaischen Wirtschaftsraumes liegenden bebauten
Grundstick verschafft, soweit darin eine Wohnung zu eigenen
Wohnzwecken genutzt wird (Familienheim). Entsprechendes gilt,
wenn ein Ehegatte den anderen von eingegangenen Verpflich-
tungen in Zusammenhang mit der Anschaffung oder Herstellung
eines solchen Familienheimes freistellt beziehungsweise den
nachtréaglichen Herstellungs- oder Erhaltungsaufwand fiir ein Fa-
milienheim tragt, das im gemeinsamen Eigentum der Ehegatten
oder im Eigentum des anderen Ehegatten steht.
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Die Steuerbefreiung ist an keine Selbstnutzungsfrist geknipft.

Bei eingetragenen Lebenspartnern wird der Erwerb des Familien-
heimes unter den gleichen Voraussetzungen steuerfrei gestellt.

der Erwerb des Eigentums oder Miteigentums an einem im In-
land oder in einem Mitgliedstaat der Européischen Union be-
ziehungsweise des Européaischen Wirtschaftsraumes liegenden
bebauten Grundstiick durch den Ehegatten von Todes wegen,
soweit der verstorbene Ehegatte darin bis zum Erbfall eine
Wohnung zu eigenen Wohnzwecken genutzt hat oder aus zwin-
genden Griinden an der entsprechenden Nutzung gehindert war.
Die Steuerbefreiung setzt voraus, dass der Uberlebende Ehegat-
te die Wohnung in den folgenden zehn Jahren zu eigenen Wohn-
zwecken nutzt.

Gibt der Gberlebende Ehegatte die Selbstnutzung innerhalb des
Zehnjahreszeitraumes auf, entfallt die Steuerbefreiung riickwir-
kend. In diesem Fall wird jedoch nur dann eine Steuer erhoben,
wenn der Wert des Familienheimes und des uibrigen erworbenen
Vermdgens die Freibetrage Ubersteigt. Bei zwingenden Griinden
fur die Aufgabe der Selbstnutzung wie Tod oder entsprechende
Pflegebedurftigkeit wird auf eine Nachversteuerung verzichtet.

Bei eingetragenen Lebenspartnern wird der Erwerb des Fami-
lienheimes unter den gleichen Voraussetzungen steuerfrei ge-
stellt.

* der Erwerb des Eigentums oder Miteigentums an einem im In-

land oder in einem Mitgliedstaat der Europdischen Union bezie-
hungsweise des Europaischen Wirtschaftsraumes liegenden be-
bauten Grundstick durch ein Kind oder Stiefkind des Erblassers
beziehungsweise ein Kind der vorgenannten Personen, wenn
diese bereits vor dem Erblasser verstorben sind, von Todes we-
gen, soweit der Erblasser darin bis zum Erbfall eine Wohnung
mit einer Wohnflache von bis zu 200 Quadratmetern zu eigenen
Wohnzwecken genutzt hat oder aus zwingenden Griinden an der
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entsprechenden Nutzung gehindert war. Die Steuerbefreiung
setzt voraus, dass der Erwerber die Wohnung in den folgenden
zehn Jahren zu eigenen Wohnzwecken nutzt. Bei einer Wohnfla-
che von mehr als 200 Quadratmetern wird nur der Teil der Woh-
nung steuerfrei gestellt, der auf 200 Quadratmeter entféllt. Der
Ubrige Teil unterliegt der Besteuerung, wenn sein Wert zusam-
men mit dem ubrigen erworbenen Vermdgen den personlichen
Freibetrag lbersteigt.

Beispiel

Die Erblasserin M ist Eigentiimerin eines Einfamilienhauses im
Wert von 300.000 Euro, welches sie selbst bewohnt. Das Haus hat
eine Wohnflache von 250 Quadratmetern. Zudem gehdéren M noch
Wertpapiere im Wert von 200.000 Euro. M wird durch ihren Sohn S
beerbt, der in das Haus einzieht.

Steuerbefreiung fiir das Einfamilienhaus:

300.000 Euro x 200 Quadratmeter
250 Quadratmeter

=240.000 Euro

Steuerpflichtiger Teil des Hauses:

300.000 Euro - 240.000 Euro 60.000 Euro
zuziglich Wertpapierdepot + 200.000 Euro
Reinvermdgen 260.000 Euro
- Freibetrag (Steuerklasse I) - 400.000 Euro
steuerpflichtiger Erwerb 0 Euro

Gibt der Erwerber die Selbstnutzung innerhalb des Zehnjahres-
zeitraumes auf, entféllt die Steuerbefreiung rickwirkend. In
diesem Fall wird jedoch nur dann eine Steuer erhoben, wenn
der Wert des Familienheimes und des ubrigen erworbenen Ver-
mdgens die Freibetrdge Ubersteigt. Bei zwingenden Griinden
fur die Aufgabe der Selbstnutzung wie Tod oder entsprechende
Pflegebedurftigkeit wird auf eine Nachversteuerung verzichtet.
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e zehn Prozent des Werts eines Grundstiicks oder Grundstlicks-

teils, das zu Wohnzwecken vermietet und im Inland beziehungs-
weise in einem Mitgliedstaat der Européischen Union oder des
Europaischen Wirtschaftsraumes belegen ist. Fur diese Steuer-
befreiung gilt keine Behaltensfrist.

Rechtsquelle: §§ 13 Abs. 1 Nr. 4a bis 4c, 13c ErbStG

Fir den Erwerb von Unternehmensvermégen gelten folgende
Steuerbefreiungen:

* Regelverschonung

Das beglinstigte Unternehmensvermogen bleibt zu 85 Prozent
steuerfrei (Verschonungsabschlag). Die verbleibenden 15 Pro-
zent werden um einen Abzugsbetrag in Hohe von 150.000 Euro
gemindert. Der Abzugsbetrag verringert sich um 50 Prozent des
150.000 Euro Ubersteigenden Betrags.

Beispiel

Zum Erwerb gehort beglinstigtes Unternehmensvermdgen im Wert von
1,5 Millionen Euro.

Unternehmensvermdogen 1.500.000 Euro

Verschonungsabschlag 85 Prozent 1.275.000 Euro
verbleibende 15 Prozent 225.000 Euro
- Abzugsbetrag - 112.500 Euro

verbleibende 15 Prozent 225.000 Euro

- 150.000 Euro

75.000 Euro

davon 50 Prozent 37.500 Euro

voller Abzugsbetrag 150.000 Euro

- Kirzung - 37.500 Euro

tatsachlicher Abzugsbetrag 112.500 Euro
steuerpflichtiges Unternehmensvermdgen 112.500 Euro

Durch den Abzugsbetrag kann Unternehmensvermogen bis zu
einem Wert von 1 Million Euro steuerfrei Ubertragen werden.
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Wegen der Kiirzung entféllt der Abzugsbetrag ab einem Wert des
Unternehmensvermdégens von 3 Millionen Euro.

 vollstéandige Verschonung
Auf Antrag des Erwerbers wird das begunstigte Unternehmens-
vermdgen im vollen Umfang steuerfrei gestellt. Die Verscho-
nungsvoraussetzungen sind jedoch strenger als bei der Regel-
verschonung.

Zum beglnstigten Unternehmensvermdgen gehdren

* bestimmtes land- und forstwirtschaftliches Vermdgen im Inland
beziehungsweise in einem Mitgliedstaat der Europdischen Uni-
on beziehungsweise des Européischen Wirtschaftsraumes,

e inldndisches Betriebsvermogen und Betriebsvermdgen in einem
Mitgliedstaat der Europédischen Union beziehungsweise des Eu-
ropaischen Wirtschaftsraumes und

* Anteile an einer inlandischen Kapitalgesellschaft oder einer Ka-
pitalgesellschaft mit Sitz oder Geschéftsleitung in einem Mit-
gliedstaat der Européaischen Union beziehungsweise des Europa-
ischen Wirtschaftsraumes, wenn der Erblasser beziehungsweise
Schenker an dieser unmittelbar zu mehr als 25 Prozent beteiligt
war. Bei der Bestimmung der Beteiligungsquote konnen unter
bestimmten Bedingungen die Anteile weiterer Gesellschafter
mit einbezogen werden.

soweit es sich nicht um ein vermdgensverwaltendes Unternehmen
handelt.

Ein vermdgensverwaltendes Unternehmen liegt dann vor, wenn das
Vermdgen des Unternehmens

* bei der Regelverschonung zu mehr als 50 Prozent,
* bei der vollstandigen Verschonung zu mehr als 10 Prozent

aus Verwaltungsvermdgen besteht.

17
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Zum Verwaltungsvermogen gehdren

e Dritten zur Nutzung Uberlassene Grundsticke, Grundstuckstei-
le, grundsticksgleiche Rechte und Bauten. In bestimmten Aus-
nahmefallen fiihrt die Nutzungsiberlassung nicht zu einer Zu-
ordnung zum Verwaltungsvermdgen, zum Beispiel
- die Uberlassung im Rahmen einer Betriebsaufspaltung,

- die Vermietung oder Verpachtung durch einen Gesellschafter
einer Personengesellschaft an die Gesellschaft,

- bestimmte Félle der Uberlassung im Rahmen einer Betriebsver-
pachtung im Ganzen,

- die Vermietung durch ein gewerbliches Wohnungsunterneh-
men und

- die Verpachtung fir land- beziehungsweise forstwirtschaftliche
Zwecke.

* Anteile an Kapitalgesellschaften bei einer Beteiligungsquote von
nicht mehr als 25 Prozent,

e Anteile an einer Personen- oder Kapitalgesellschaft, wenn die
Gesellschaft selbst ein vermdgensverwaltendes Unternehmen
ist,

* Wertpapiere und vergleichbare Forderungen und

* Kunstgegensténde, Kunstsammlungen, wissenschaftliche Samm-
lungen, Bibliotheken und Archive, Minzen, Edelmetalle und Edel-
steine unter bestimmten Bedingungen.

Die Steuerbefreiung fur das Unternehmensvermdgen ist an folgen-
de Voraussetzungen gekniipft:

* Regelverschonung:

Die Summe der in den folgenden finf Jahren gezahlten Léhne
und Gehélter unterschreitet 400 Prozent der Ausgangslohn-
summe (Mindestlohnsumme) nicht. Die Ausgangslohnsumme
ergibt sich aus der durchschnittlichen Lohnsumme der letzten
fiinf Wirtschaftsjahre vor der Ubertragung. Liegt die Lohnsum-
me des Unternehmens am Ende des Fiinfjahreszeitraumes unter
der Mindestlohnsumme, entfallt der Verschonungsabschlag im
Umfang der Unterschreitung.
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Die Lohnsummenregelung kommt nur bei Betrieben zur Anwen-
dung, die im Zeitpunkt der Ubertragung mehr als 20 Arbeitneh-
mer beschéftigen.

Die Verschonung entfallt anteilig, wenn der Erwerber den Be-
trieb innerhalb von flnf Jahren verduBert oder aufgibt. Der Um-
fang des Wegfalls richtet sich nach dem bis zum Ablauf der Finf-
jahresfrist noch verbleibenden Zeitraum.

 vollstéandige Verschonung:
Bei der vollstéandigen Verschonung verlangert sich die Frist so-
wohl fir die Lohnsummenregelung als auch fir die Behaltensre-
gelung auf sieben Jahre. Die Mindestlohnsumme betragt 700
Prozent der Ausgangslohnsumme.

Rechtsquelle: §§ 13a, 13b ErbStG

Wie wird das erworbene
Vermogen bewertet?

Bei der Erbschaft- und Schenkungsteuer ist der steuerpflichtige Er-
werb Besteuerungsgrundlage. Als steuerpflichtiger Erwerb gilt die
Bereicherung des Erwerbers, soweit diese nicht steuerfrei ist. Die
Bereicherung ist der Betrag des gesamten, nicht steuerbefreiten
Vermdgensanfalls unter - fiir Erwerbe von Todes wegen und Schen-
kungen unterschiedlicher - Berlcksichtigung der damit in Zusam-
menhang stehenden Schulden und Lasten.

Um die Bereicherung ermitteln zu kdnnen, sind zundchst die ge-
samten Vermdgensgegenstande, die auf den Erwerber libergegan-
gen und nicht steuerbefreit sind, zu erfassen und nach den Vor-
schriften des Bewertungsgesetzes zu bewerten (Rohvermdgen).
Der Wert des Vermdgens ist dabei auf den Zeitpunkt der Entste-
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hung der Erbschaft- und Schenkungsteuer zu ermitteln. Die einzel-
nen Vermogensgegenstande sind bei der Wertermittlung wie folgt
anzusetzen.

Grundbesitz

Der Grundbesitz umfasst die wirtschaftlichen Einheiten des land-
und forstwirtschaftlichen Vermégens und des Grundvermogens.
Der Grundbesitz wird mit dem Grundbesitzwert bewertet, der sich
am Verkehrswert orientiert. Dieser wird nur dann ermittelt, wenn er
fur die Erbschaft- und Schenkungsteuer bendétigt wird (Bedarfsbe-
wertung).

Fir den inlandischen Grundbesitz stellt das Finanzamt, in dessen
Bezirk sich der Grundbesitz befindet, den Grundbesitzwert geson-
dert fest. Damit ist er selbststidndig anfechtbar. Im Rahmen der
Festsetzung der Erbschaft- und Schenkungsteuer kénnen Einwen-
dungen gegen den Grundbesitzwert nicht mehr vorgetragen wer-
den. Der Wert von im Ausland belegenem Grundbesitz wird hinge-
gen nicht gesondert festgestellt. Einwendungen gegen diesen Wert
konnen deshalb im Rahmen der Festsetzung der Erbschaft- bezie-
hungsweise Schenkungsteuer vorgetragen werden.

Land- und forstwirtschaftliches Vermégen

Der Wert des land- und forstwirtschaftlichen Vermdgens orientiert
sich an der Ertragskraft der wirtschaftlichen Einheit.

Rechtsquelle: §§ 157, 158 bis 175 Bewertungsgesetz (BewG)
Grundvermogen

Beim Grundvermdgen kommt es darauf an, ob das Grundstick be-
baut oder unbebaut ist.
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Der Wert unbebauter Grundstiicke bestimmt sich nach ihrer Flache
und den aktuellen Bodenrichtwerten, die von den Gutachteraus-
schissen nach dem Baugesetzbuch ermittelt wurden.

Beispiel

Grundstticksflache 1.000 m?, Bodenrichtwert 150 Euro/m?
Grundbesitzwert: 1.000 m? x 150 Euro/m? = 150.000 Euro

Der Nachweis eines niedrigeren gemeinen Werts ist moglich. Dabei
handelt es sich um den Preis, der im gewdhnlichen Geschéftsver-
kehr flr das Grundstuck bei einer VerduBerung erzielbar ware (Ver-
kehrswert). Er ist durch ein Gutachten eines Sachverstandigen fur
die Bewertung von Grundstilicken oder des ortlichen Gutachteraus-
schusses zu ermitteln. Der gemeine Wert kann auch durch einen
im gewohnlichen Geschaftsverkehr innerhalb eines Jahres vor oder
nach dem Besteuerungszeitpunkt zustande gekommenen Kauf-
preis Uber das zu bewertende Grundstiick nachgewiesen werden.
Ist der gemeine Wert niedriger als der anhand der gesetzlichen Be-
stimmungen ermittelte Grundstlckswert, so ist der gemeine Wert
anzusetzen.

Bei bebauten Grundstiicken richtet sich die Bewertung nach der
Grundsticksart.

Ein- und Zweifamilienhduser sowie Wohnungs- und Teileigentum
werden grundsatzlich im Vergleichswertverfahren bewertet. Dabei
wird der Wert des Grundsticks aus den fir vergleichbare Grund-
sticke tatsachlich gezahlten Kaufpreisen abgeleitet.

Bei Mietwohngrundstiicken sowie Geschéaftsgrundstiicken und ge-
mischt genutzten Grundstlicken, fir die sich am 6rtlichen Grund-
sticksmarkt eine tbliche Miete ermitteln Iasst, kommt ein Ertrags-
wertverfahren zur Anwendung. In den Wert des Grundsticks gehen
neben dem wie ein unbebautes Grundstiick bewerteten Grund und
Boden die aufstehenden Gebaude ein. Der Gebaudeertragswert
wird wie folgt ermittelt:
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Rohertrag (Jahresmiete beziehungsweise iibliche Miete)
- Bewirtschaftungskosten
= Reinertrag des Grundstiicks
- Bodenwertverzinsung
Gebdudereinertrag
x Vervielfiltiger
Gebaudeertragswert

Bei eigengenutzten, ungenutzten beziehungsweise unentgeltlich
uberlassenen Grundstucksteilen tritt die Ubliche Miete an die Stelle
der Jahresmiete. Dies gilt auch fir Félle, in denen die tatsachliche
Miete um mehr als 20 Prozent von der Ublichen Miete abweicht.

Die Bewirtschaftungskosten werden mit einem pauschalen Betrag
abgezogen, dessen Hohe sich nach der Grundstiicksart und der
Restnutzungsdauer des Gebdudesrichtet. Die Bodenwertverzinsung
héngt vom Wert des Grund und Bodens und dem anzuwendenden
Liegenschaftszinssatz ab. Der Vervielféltiger wird durch die Rest-
nutzungsdauer der Geb&ude und den Liegenschaftszins bestimmt.
Der Liegenschaftszinssatz ist der Zinssatz, mit dem der Verkehrs-
wert von Grundstiicken im Durchschnitt marktiblich verzinst wird.

Beispiel

Zum Nachlass gehdrt ein 1980 errichtetes Mietwohngrundstiick mit
drei Wohnungen. Die gesamte Wohnflache betragt 240 m? und die
Miete ohne Betriebskosten 7,50 Euro/m?. Das Grundstiick ist 620 m?
groB. Der Gutachterausschuss hat einen Bodenrichtwert von 200 Eu-
ro/m? festgestellt. Der Liegenschaftszinssatz betrégt 5 Prozent.

Wert des Grund und Bodens
620 m? x 200 Euro/m? 124.000 Euro

Gebaudeertragswert

Rohertrag

240 m? x 7,50 Euro/m? x 12 Monate 21.600 Euro
- Bewirtschaftungskosten

23 Prozent von 21.600 Euro - 4.968 Euro
Reinertrag 16.632 Euro
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- Bodenwertverzinsung

5 Prozent von 124.000 Euro - 6.200 Euro
Gebaudereinertrag 10.432 Euro

x Vervielfaltiger 18,17

Gebaudeertragswert + 189.549 Euro
Grundbesitzwert 313.549 Euro

Lasst sich fur Ein- und Zweifamilienhduser sowie Wohnungs- und
Teileigentum kein Vergleichswert ermitteln, beziehungsweise gibt
es fur Geschaftsgrundsticke und gemischt genutzte Grundstiicke
keine Ubliche Miete, werden diese Grundstlicke ebenso wie sons-
tige bebaute Grundstiicke im Sachwertverfahren bewertet. Neben
dem nach den Vorschriften flir unbebaute Grundstiicke ermittelten
Wert des Grund und Bodens geht der Wert der aufstehenden Ge-
bdude mit einem an den Herstellungskosten orientierten Wert in
den gesamten Grundstickswert ein. Der Gebdudesachwert wird
wie folgt ermittelt:

Flachenpreis (Regelherstellungskosten)
Bruttogrundflache
Gebauderegelherstellungswert
Alterswertminderung
Gebiudesachwert

x

Die Summe des Werts des Grund und Bodens und der Gebaude (Ge-
samtwert) wird mit einer Wertzahl multipliziert, die von der Grund-
stucksart, dem Bodenrichtwert und dem Gesamtwert abhéngt.

Auch bei bebauten Grundsticken ist der Nachweis des niedrigeren
gemeinen Werts mdglich.

Fiir mit einem Erbbaurecht belastete Grundstiicke, fiir Erbbaurech-
te, fur Gebaude auf fremdem Grund und Boden, fiir mit solchen Ge-
bauden belastete Grundstiicke sowie fir Grundstlicke im Zustand
der Bebauung gelten besondere Vorschriften fir die Ermittlung des
Grundbesitzwerts.

Rechtsquelle: §§ 157, 176 bis 198 BewG
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Betriebsvermogen und Anteile an nicht
borsennotierten Kapitalgesellschaften

Der Wert von Einzelunternehmen, Anteilen an Personengesellschaf-
ten und Anteilen an nicht borsennotierten Kapitalgesellschaften
wird vorrangig aus Verkdufen unter fremden Dritten abgeleitet, die
weniger als ein Jahr vor dem Besteuerungszeitpunkt zurlickliegen.

Liegt ein solcher Wert nicht vor, erfolgt die Bewertung unter Be-
rucksichtigung der Ertragsaussichten oder nach einer anderen an-
erkannten - auch im gewdhnlichen Geschéftsverkehr fir nichtsteu-
erliche Zwecke ublichen - Methode. Auf Antrag kann der Wert nach
einem vereinfachten Ertragswertverfahren ermittelt werden.

Als Mindestwert ist die Summe der gemeinen Werte der Einzelwirt-
schaftsglter des Unternehmens abzlglich der Schulden anzuset-
zen.

Rechtsquelle: §§ 11, 95 bis 109, 199 bis 203 BewG

Ubriges Vermégen

Das Ubrige Vermdgen wird grundséatzlich mit dem gemeinen Wert,
dem Verkehrswert, bewertet.

Bei Pflichtteilsansprichen und Geldverméachtnissen ist jedoch Fol-
gendes zu beachten:

Der Pflichtteilsanspruch richtet sich stets auf einen Geldbetrag.
Ubertragt der Erbe an Erfiillungs statt einen anderen Vermdgens-
gegenstand, wird der Besteuerung der Geldbetrag und nicht der
Steuerwert des Ubereigneten Vermogensgegenstands zugrunde
gelegt. Dies gilt ebenso bei Geldvermachtnissen, die vom Erben
durch Hingabe eines anderen Vermdgensgegenstands erfillt wer-
den.
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Beispiel

Erblasser E hat seinen Neffen N zum Alleinerben eingesetzt und seiner
Schwester S ein Verméchtnis in Héhe von 200.000 Euro ausgesetzt.
Zur Erfillung des Verméchtnisses tbertrdgt N der S ein unbebautes
Grundstiick mit einem Grundbesitzwert von 180.000 Euro.

Das Vermachtnis wird mit 200.000 Euro bewertet.

Gesamtbereicherung des Erwerbers

Die Summe der auf den Erwerber ibergegangenen steuerpflichti-
gen Vermogensgegenstande ergibt das Rohvermdgen zu Steuerwer-
ten.

Von diesem Rohvermdgen werden bei Erwerben von Todes wegen
alle Schulden und Lasten abgezogen, die auf den Erwerber tberge-
gangen sind und damit sein Vermdgen mindern (Nachlassverbind-
lichkeiten).

Nachlassverbindlichkeiten sind zum Beispiel

* die vom Erblasser herriihrenden Schulden, beispielsweise Hypo-
theken, private Steuerschulden, rickstéandige Wohnungsmieten,

* Verbindlichkeiten aus Verméachtnissen, Auflagen und geltend ge-
machten Pflichtteilen oder

* Kosten fur die Bestattung des Erblassers, fir ein angemes-
senes Grabdenkmal und fir die Grabpflege sowie Kosten, die
dem Erben unmittelbar in Zusammenhang mit der Abwicklung,
Regelung oder Verteilung des Nachlasses entstehen, wobei ein
Pauschbetrag von 10.300 Euro abgezogen werden kann, wenn
keine héheren Kosten nachgewiesen werden.

Schulden, die im wirtschaftlichen Zusammenhang mit steuerbefrei-
ten Vermdgensgegenstanden stehen, sind nicht abziehbar. Bei ei-
ner teilweisen Steuerbefreiung kann der Teil der Schulden bertick-
sichtigt werden, der dem steuerpflichtigen Anteil entspricht.
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Die Erbschaftsteuer selbst ist nicht als Nachlassverbindlichkeit ab-
ziehbar.

Bei Schenkungen werden die mit ihnen zusammenhdngenden
Schulden und Lasten nicht vom Rohvermdgen abgezogen. Eine
Schenkung, bei welcher der Beschenkte Schulden und Lasten
zu Ubernehmen hat, wird als gemischte Schenkung bezeichnet,
so zum Beispiel die Schenkung eines Grundsticks, das mit einer
vom Beschenkten zu Ubernehmenden Hypothek belastet ist. Die
ubernommenen Schulden und Lasten stellen ein Teilentgelt fir
den Erwerb dar. Dieses Entgelt unterliegt der Grunderwerbsteu-
er. Schenkungsteuer féllt nur fir den verbleibenden unentgeltlich
ubertragenen Anteil an. Besteuerungstatbestand ist die birgerlich-
rechtliche Bereicherung des Beschenkten. Diese ergibt sich aus
dem Unterschied zwischen dem Verkehrswert der Leistung des
Schenkers und dem Verkehrswert der Leistung des Beschenkten
(Gegenleistung).

Ist ein Grundstiick Gegenstand der gemischten Schenkung, dann
wird dementsprechend nur der Teil des Grundstiicks erfasst, der
sich aufgrund des Verhéltnisses zwischen dem Verkehrswert der
Bereicherung des Beschenkten und dem Verkehrswert der Leis-
tung des Schenkers ergibt.

Dieser anteilige Grundbesitzwert entspricht dem unentgeltlichen
Teil der Zuwendung und ist nach folgender Formel zu ermitteln:

Steuerwert der Leistung Verkehrswert der Bereicherung
des Schenkers x des Beschenkten

Verkehrswert der Leistung
des Schenkers
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Beispiel

Schenkung eines bebauten Grundstiicks (Grundbesitzwert 300.000
Euro), das mit einer vom Beschenkten zu tGbernehmenden Hypothek
von 150.000 Euro belastet ist.

Berechnung des Steuerwerts der Schenkung:
300.000 Euro x (300.000 Euro - 150.000 Euro) : 300.000 Euro =
150.000 Euro

Erfolgt eine Schenkung unter einer Auflage, dann richtet sich die
Beriicksichtigung der Ubernommenen Last danach, ob eine Nut-
zungs- oder Duldungsauflage, etwa ein lebenslanges Wohnrecht zu-
gunsten des Schenkers, oder aber eine Leistungsauflage, wie zum
Beispiel eine Leibrentenzahlung an die Schwester des Schenkers,
vorliegen.

Eine Nutzungs- oder Duldungsauflage ist mit ihrem Kapitalwert
(Steuerwert) - wie bei einem Erwerb von Todes wegen - vom Steu-
erwert des zugewendeten Vermdgensgegenstands abzugsfahig.

Beispiel

Schenkung eines bebauten Grundstiicks (Grundbesitzwert 180.000
Euro), das mit einem lebenslangen Wohnrecht (Steuerwert 30.000 Eu-
ro) zugunsten des Schenkers belastet ist.

Berechnung des Steuerwerts der Schenkung:
180.000 Euro - 30.000 Euro = 150.000 Euro

Bei einer Leistungsauflage gilt der Kapitalwert der Auflage als Ge-
genleistung des Beschenkten. Die Ermittlung des Steuerwerts der
Schenkung erfolgt wie bei der gemischten Schenkung. Der Kapital-
wert der Auflage unterliegt der Grunderwerbsteuer.

Beispiel

Schenkung eines bebauten Grundstiicks (Grundbesitzwert 300.000
Euro) mit der Auflage, an die Schwester des Schenkers eine Leibrente
(Steuerwert 60.000 Euro) zu bezahlen.
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Berechnung des Steuerwerts der Schenkung:
300.000 Euro x (300.000 Euro - 60.000 Euro) : 300.000 Euro =
240.000 Euro

Beim Zusammentreffen von Schulden, Lasten oder Leistungsaufla-
gen mit Nutzungs- oder Duldungsauflagen ist vom Steuerwert der
gemischten Schenkung der Steuerwert der Nutzungs- oder Dul-
dungsauflage, soweit er anteilig auf den unentgeltlichen Teil der
Zuwendung entféllt, abzuziehen.

Beispiel

Schenkung eines bebauten Grundstiicks (Grundbesitzwert 300.000
Euro), das mit einer vom Beschenkten zu libernehmenden Hypothek
von 60.000 Euro oder einer Leistungsauflage in gleicher Hohe und mit
einem lebenslangen Wohnrecht zugunsten der Schwester des Schen-
kers mit einem Steuerwert von 30.000 Euro belastet ist.

Der Steuerwert der Schenkung wird folgendermaBen berechnet:

Steuerwert der gemischten Schenkung
300.000 Euro x (300.000 Euro - 60.000 Euro) : 300.000 Euro =
240.000 Euro

Steuerwert der Nutzungs- oder Duldungsauflage (Wohnrecht)
30.000 Euro x (300.000 Euro - 60.000 Euro) : 300.000 Euro = 24.000
Euro

Steuerwert der Schenkung
240.000 Euro - 24.000 Euro = 216.000 Euro

Die durch die Schenkung entstandenen Nebenkosten (zum Beispiel
Notarkosten, Kosten der Eigentumsumschreibung im Grundbuch
und so weiter) kdnnen vom Steuerwert der Zuwendung abgezo-
gen werden, wenn der Beschenkte diese getragen hat. Bei einer
gemischten Schenkung beschréankt sich der Abzug jedoch wie bei
einer Nutzungs- oder Duldungsauflage auf den Betrag, der auf den
unentgeltlichen Teil der Zuwendung entféllt. Die Grunderwerbsteu-
er gehort nicht zu den berlcksichtigungsfahigen Nebenkosten.
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Der Steuerwert des erworbenen Reinvermogens (Rohvermogen
abziiglich Nachlassverbindlichkeiten beziehungsweise Steuerwert
der Schenkung) ist noch um die dem Erwerber zustehenden per-
sonlichen Freibetrage zu kirzen. Die Hohe dieser Freibetrage rich-
tet sich nach der Steuerklasse, in die der Erwerber fallt.

Rechtsquelle: §§ 10 bis 12 ErbStG

Welche Steuerklassen gibt es?

Je nach dem personlichen Verhéltnis des Erwerbers zum Erblasser
beziehungsweise Schenker wird zwischen drei Steuerklassen un-
terschieden.

Es sind zuzuordnen der

Steuerklasse |

e der Ehegatte,

» der eingetragene Lebenspartner,

e Kinder und Stiefkinder sowie die Abkéommlinge dieser Kinder
und Stiefkinder,

» Eltern und Voreltern bei Erwerben von Todes wegen;

Steuerklasse Il

» Eltern und Voreltern bei Schenkungen,
e Geschwister und Geschwisterkinder,

e Stiefeltern und Schwiegereltern,

e Schwiegerkinder,

» geschiedene Ehegatten;

Steuerklasse llI
e alle tbrigen Erwerber.

Rechtsquelle: § 15 ErbStG
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Welche personlichen
Freibetrage bestehen?

Jedem Erwerber steht ein personlicher Freibetrag zu. Dessen Hohe
richtet sich bei unbeschrénkter Steuerpflicht nach der jeweiligen
Steuerklasse.

Der Freibetrag betragt

e 500.000 Euro fur den Ehegatten und den eingetragenen Lebens-
partner,

e 400.000 Euro fir Kinder und Stiefkinder sowie Kinder verstorbe-
ner Kinder und Stiefkinder,

e 200.000 Euro fiir Enkel und Kinder von Stiefkindern,

* 100.000 Euro fir jede andere Person der Steuerklasse |,

e 20.000 Euro fiir Personen der Steuerklasse Il,

e 20.000 Euro flr Personen der Steuerklasse lIl.

Daneben wird bei Erwerben von Todes wegen dem uberlebenden
Ehegatten und dem Uberlebenden eingetragenen Lebenspartner
sowie Kindern bis zur Vollendung des 27. Lebensjahrs zusatzlich
ein besonderer Versorgungsfreibetrag gewahrt.

Er betrdgt beim Ehegatten und beim eingetragenen Lebenspartner
256.000 Euro. Dieser Freibetrag wird jedoch um den Kapitalwert
(Steuerwert) der Versorgungsbeziige, die nicht der Erbschaftsteuer
unterliegen, gekirzt. Zu den nicht steuerbaren Versorgungsbezi-
gen gehoren zum Beispiel die Hinterbliebenenbeziige aufgrund der
gesetzlichen Rentenversicherung oder der Beamtengesetze.

Fir Kinder betragt der zusatzliche Versorgungsfreibetrag bei einem
Alter

e bis zu 5 Jahren 52.000 Euro,
e von mehr als 5 bis zu 10 Jahren 41.000 Euro,
e von mehr als 10 bis zu 15 Jahren 30.700 Euro,
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e von mehr als 15 bis zu 20 Jahren 20.500 Euro,
e von mehr als 20 Jahren bis zur Vollendung des 27. Lebensjahrs
10.300 Euro.

Der Freibetrag wird ebenfalls um den Kapitalwert (Steuerwert) der
nicht der Erbschaftsteuer unterliegenden Versorgungsbezilige ge-
klrzt.

Bei beschrankter Steuerpflicht wird bei der Besteuerung lediglich
ein Freibetrag von 2.000 Euro gewahrt.

Die personlichen Freibetrage und sachlichen Steuerbefreiungen
kdnnen bei jedem Erwerb erneut ausgenutzt werden.

Fallen jedoch mehrere Vermdgensvorteile von derselben Person
an, dann gilt dies nur, wenn die einzelnen Schenkungen oder die
Schenkungen und der Erwerb von Todes wegen nicht innerhalb
von zehn Jahren erfolgen. Dagegen werden mehrere innerhalb von
zehn Jahren von derselben Person anfallenden Vermogensvorteile
zusammengerechnet und nach dem fir den Zeitpunkt des letzten
Erwerbs geltenden gesetzlichen Regelungen besteuert. Die fir die
bisherigen Erwerbe angefallene Steuer wird angerechnet.

Rechtsquelle: §§ 14, 16, 17 ErbStG

Wie hoch ist die Steuer?

Die Hohe der Steuer ist von der Hohe des steuerpflichtigen Er-
werbs und der Steuerklasse des Erwerbers abhéngig. Die Steuer ist
grundsatzlich vom Erwerber zu entrichten und wird nach folgenden
Prozentsatzen erhoben:
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Wert des steuer- Prozentsatz in
pflichtigen Erwerbs Steuerklasse
bis einschlieBlich ... Euro 1 Il 1]
75.000 7 15 30
300.000 1 20 30
600.000 15 25 30
6.000.000 19 30 30
13.000.000 23 35 50
26.000.000 27 40 50
tiber 26.000.000 30 43 50

Die bereits bei einer geringfiigigen Uberschreitung einer Tarifgren-
ze ansteigende Steuerbelastung wird durch folgende Harteklausel
abgemildert:

Der Unterschied der Steuer, die sich nach der Tabelle ergibt, und
der Steuer, die sich berechnen wiirde, wenn der Erwerb die vorher-
gehende Wertgrenze nicht Uberschritten hatte, wird nur insoweit
erhoben, als er

* bei einem Steuersatz bis zu 30 Prozent aus der Halfte,
e bei einem Steuersatz tiber 30 Prozent aus drei Vierteln

des die Wertgrenze Ubersteigenden Betrags gedeckt werden kann.

Beispiel

Steuerpflichtiger Erwerb 320.000 Euro, Steuerklasse |

Steuer nach Tabelle: 15 Prozent von 320.000 Euro = 48.000 Euro
Steuer nach Harteklausel: 11 Prozent von 300.000 Euro = 33.000 Eu-
ro, zuzuglich 50 Prozent von 20.000 Euro = 10.000 Euro

Die festzusetzende Steuer betrégt somit 43.000 Euro.

Die Harteklausel wirkt sich bis zu folgenden steuerpflichtigen Er-
werben aus:
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Wertgrenze Hirteausgleich bei Uberschreitung
der letztvorhergehenden Wertgrenze
bis einschlieBlich ... Euro in Steuerklasse

Euro | ] m

75.000 — — —
300.000 82.600 87.400
600.000 334.200 359.900
6.000.000 677.400 749.900

13.000.000 6.888.800  6.749.900 10.799.900
26.000.000 15.260.800 14.857.100
tber 26.000.000 29.899.900 28.437.400

Beim Erwerb von begtinstigtem Unternehmensvermdégen durch na-
turliche Personen der Steuerklasse Il oder Ill wird bei der Regelver-
schonung fur den nach Minderung um den gleitenden Abzugsbe-
trag verbleibenden steuerpflichtigen Teil des Unternehmensvermo-
gens unter bestimmten Voraussetzungen ein Entlastungsbetrag
gewahrt.

Dieser errechnet sich aus dem Unterschiedsbetrag, der sich ergibt,
wenn die anteilige Steuer fir das beglnstigte Vermdgen zum einen
nach der tatsdchlichen Steuerklasse und zum anderen nach der
Steuerklasse | ermittelt wird. Der Entlastungsbetrag entfallt wie die
Verschonung mit Wirkung fir die Vergangenheit, wenn das Vermo-
gen innerhalb von flnf Jahren nach dem Erwerb verduBert oder der
Betrieb aufgegeben wird.

Die Erbschaftsteuer erméBigt sich um bis zu 50 Prozent, wenn bei
Personen der Steuerklasse | von Todes wegen Vermdgen anféllt,
das in den letzten zehn Jahren vor dem Erwerb bereits von Per-
sonen dieser Steuerklasse erworben worden ist und flir das Erb-
schaft- oder Schenkungsteuer zu erheben war, so zum Beispiel
wenn dasselbe Vermdgen innerhalb von zehn Jahren vom Ehemann
auf die Ehefrau und nach deren Tod auf ihr Kind lbergeht.

Rechtsquelle: §§ 19, 19a, 27 ErbStG
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Gibt es besondere
Stundungsmoglichkeiten?

Beim Erwerb von Betriebsvermdgen oder land- und forstwirtschaft-
lichem Vermdégen ist dem Erwerber die darauf entfallende Steuer
auf Antrag bis zu zehn Jahren insoweit zu stunden, als dies zur Er-
haltung des Betriebs notwendig ist.

Gehort zum Erwerb ein Grundstick oder Grundsticksteil im Inland
beziehungsweise in einem Mitgliedstaat der Europaischen Union
oder des Europdischen Wirtschaftsraumes, das zu Wohnzwecken
vermietet ist, wird die darauf entfallende Steuer auf Antrag bis zu
zehn Jahre gestundet, wenn sie nur durch die VerduBerung des Ob-
jekts beglichen werden konnte.

Das Gleiche gilt fiir den Erwerb eines zu eigenen Wohnzwecken
genutzten Ein- oder Zweifamilienhauses oder einer entsprechend
genutzten Eigentumswohnung im Inland oder in einem Mitglied-
staat der Europaischen Union oder des Europdischen Wirtschafts-
raumes. Gibt der Erwerber die Selbstnutzung innerhalb der Zehn-
jahresfrist auf, endet die Stundung in der Regel.

In allen drei vorgenannten Fallen erfolgt die Stundung bei einem
Erwerb von Todes wegen zinslos.

Rechtsquelle: § 28 ErbStG
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Gibt es besondere
Zahlungsmoglichkeiten?

Besteht der Erwerb ganz oder teilweise aus einer Rente, einem wie-
derkehrenden Nutzungsrecht oder anderen sonstigen Leistungen,
kann die darauf entfallende Steuer auf Antrag vom Wert der jahrlich
erhaltenen Zuwendungen entrichtet werden. Die Steuer ist in die-
sem Fall nicht sofort auf den Gesamtwert des Bezuges zu entrich-
ten, sondern jedes Jahr anteilig. Die Jahressteuer ist jedoch auch
dann noch weiter zu entrichten, wenn die Summe der jahrlichen
Zahlungen die auf den Gesamtwert anfallende Steuer Ubersteigt.

Die Verpflichtung zur jahrlichen Zahlung kann jederzeit mit ihrem
Kapitalwert abgelost werden.

Rechtsquelle: § 23 ErbStG

Kann die Steuer
nachtraglich wegfallen?

Die Steuer erlischt fiir die Vergangenheit, soweit unter anderem

* ein Geschenk wegen eines Rickforderungsrechts herausgege-
ben werden musste, zum Beispiel bei Verarmung des Schenkers
oder nach Widerruf der Schenkung wegen Undanks, oder

e Vermogensgegenstande, die von Todes wegen oder durch
Schenkung erworben worden sind, innerhalb von 24 Monaten
nach dem Zeitpunkt der Entstehung der Steuer dem Bund,
einem Land oder einer inlandischen Gemeinde oder - unter be-
stimmten Voraussetzungen - einer inlandischen Stiftung zuge-
wendet werden, die als gemeinnitzig anzuerkennenden, mildta-
tigen oder kirchlichen Zwecken dient.
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In diesen Fallen wird die festgesetzte und bezahlte Steuer wieder
erstattet.

Eine Ubertragung an eine Stiftung, die der Férderung der Tier- be-
ziehungsweise Pflanzenzucht, der Kleingértnerei, des traditionellen
Brauchtums, der Soldaten- und Reservistenbetreuung, des Ama-
teurfunkens, des Modellflugs und des Hundesports dient, fihrt
nicht zum Erldschen der Steuer.

Rechtsquelle: § 29 ErbStG

Welche Anzeigepflichten
sind zu erfillen?

Jeder der Erbschaft- und Schenkungsteuer unterliegende Erwerb ist
vom Erwerber - bei Schenkungen auch vom Schenker - innerhalb
von drei Monaten nach erlangter Kenntnis von dem Vermdgens-
anfall dem fir die Erbschaft- und Schenkungsteuer zusténdigen
Finanzamt anzuzeigen.

Diese Anzeige soll folgende Angaben enthalten:

e Vorname und Familienname, Beruf, Wohnung des Erblassers
oder Schenkers und des Erwerbers,

* Todestag und Sterbeort des Erblassers oder Zeitpunkt der Aus-
fihrung der Schenkung,

e Gegenstand und Wert des Erwerbs,

e Rechtsgrund des Erwerbs, wie zum Beispiel gesetzliche Erbfolge
oder Vermachtnis,

* personliches Verhaltnis des Erwerbers zum Erblasser oder zum
Schenker, wie Verwandtschaft, Schwagerschaft, Dienstverhalt-
nis,

 frihere Zuwendungen des Erblassers oder Schenkers an den Er-
werber nach Art, Wert und Zeitpunkt der einzelnen Zuwendung.
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Einer Anzeige bedarf es jedoch nicht, wenn der Erwerb auf einem
von einem deutschen Gericht, einem deutschen Notar oder einem
deutschen Konsul ertffneten Testament beruht und zum Erwerb
kein Grundbesitz, kein Betriebsvermdgen, keine nicht von einem
Kreditinstitut verwalteten Anteile an Kapitalgesellschaften und kein
Auslandsvermdgen gehdrt. Bei einer Schenkung unter Lebenden
ist keine Anzeige erforderlich, wenn diese gerichtlich oder notariell
beurkundet wurde.

Rechtsquelle: § 30 ErbStG

Wer hat Steuererklarungen
abzugeben?

Das Finanzamt kann jeden an einem Erbfall oder einer Schenkung
Beteiligten zur Abgabe einer Steuererklarung auffordern.

Das Finanzamt Uberprift anhand der ihm Gber den Vermdgensuber-
gang bereits vorliegenden Unterlagen, zum Beispiel aufgrund von
Anzeigen des Erwerbers oder in Erbféllen der Banken und Versiche-
rungen, zunachst uberschlagig, ob fir einen Erwerb Erbschaft- oder
Schenkungsteuer anfallen kann. Ist mit einer Steuerfestsetzung zu
rechnen, wird es den Beteiligten amtliche Steuererkldrungsvor-
drucke mit der Aufforderung zusenden, die Steuererklarung inner-
halb einer bestimmten Frist von mindestens einem Monat beim Fi-
nanzamt einzureichen.

Da die fiir eine erste Uberpriifung des Steuerfalls erforderlichen
Unterlagen oftmals erst nach und nach beim Finanzamt eingehen,
missen die Beteiligten auch noch langere Zeit nach dem Vermé-
gensubergang mit einer Aufforderung zur Abgabe einer Erbschaft-
oder Schenkungsteuererklarung rechnen.
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Mehrere Erben kdnnen eine Steuererklarung gemeinsam abgeben.
Sie ist dann allerdings von allen Erben zu unterschreiben.

Ist in einem Erbfall ein Testamentsvollstrecker oder Nachlassver-
walter vorhanden oder ein Nachlasspfleger bestellt, ist dieser zur
Abgabe der Steuererklarung verpflichtet.

Rechtsquelle: § 31 ErbStG

Welches Finanzamt ist zustandig?

Fir die Festsetzung der Erbschaft- und Schenkungsteuer ist grund-
satzlich das Finanzamt oOrtlich zusténdig, in dessen Bezirk der Erb-
lasser im Zeitpunkt seines Todes beziehungsweise der Schenker
zur Zeit der Ausfilhrung der Schenkung seinen Wohnsitz oder ge-
wohnlichen Aufenthalt hatte. Ist nur der Erwerber Inldnder, so ist
das Finanzamt zusténdig, in dessen Bezirk dieser im Zeitpunkt des
Todes des Erblassers beziehungsweise der Ausfihrung der Schen-
kung seinen Wohnsitz oder gewohnlichen Aufenthalt hatte. Bei der
beschrankten Steuerpflicht ist das Finanzamt zustandig, in dessen
Bezirk sich das Ubertragene Vermogen befindet.

In Bayern bestehen bei der Erbschaft- und Schenkungsteuer zen-
trale Zustandigkeiten einzelner Finanzdmter fiir den Bereich meh-
rerer Finanzamter.

Zustandig ist das Finanzamt

Finanzamt Amberg
Kirchensteig 2 ¢ 92224 Amberg
Telefon 09621 360

flir die Finanzamtsbezirke

Amberg, Cham, Hersbruck, Hilpoltstein, Neumarkt in der Oberpfalz,
Nirnberg-Nord, Nirnberg-Siid, Zentralfinanzamt Nirnberg, Regens-
burg, Schwabach, Schwandorf, Waldsassen, Weiden in der Oberpfalz
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Finanzamt Eggenfelden
Pfarrkirchener StraBe 71 84307 Eggenfelden
Telefon 08721 9810

fur die Finanzamtsbezirke

Berchtesgaden, Burghausen, Deggendorf, Dingolfing, Ebersberg, Eg-
genfelden, Grafenau, Kelheim, Landshut, Miesbach, Mihldorf am Inn,
Passau, Rosenheim, Straubing, Traunstein, Zwiesel

Finanzamt Hof
Ernst-Reuter-StraBe 60 ¢ 95030 Hof
Telefon 09281 9290

flir die Finanzamtsbezirke
Bamberg, Bayreuth, Coburg, Erlangen, Forchheim, Hof, Kronach, Kulm-
bach, Lichtenfels, Wunsiedel

Finanzamt Kaufbeuren
RemboldstraBe 21 87600 Kaufbeuren
Telefon 08341 8020

fiir die Finanzamtsbezirke

Garmisch-Partenkirchen, Kaufbeuren, Kempten im Allgdu, Landsberg
am Lech, Lindau, Miinchen, Starnberg, Weilheim in Oberbayern, Wolf-
ratshausen

Finanzamt Lohr am Main
RexrothstraBe 14 ¢ 97816 Lohr am Main
Telefon 09352 8500

flir die Finanzamtsbezirke

Ansbach, Aschaffenburg, Bad Kissingen, Bad Neustadt an der Saale,
Flrth, Gunzenhausen, Kitzingen, Lohr am Main, Obernburg am Main,
Schweinfurt, Uffenheim, Wiirzburg, Zeil am Main

Finanzamt Nordlingen
Tandelmarkt 1 86720 Nordlingen
Telefon 09081 2150

fur die Finanzamtsbezirke

Augsburg-Land, Augsburg-Stadt, Dachau, Dillingen an der Donau,
Eichstatt, Erding, Freising, Firstenfeldbruck, Ginzburg, Ingolstadt,
Memmingen, Neu-Ulm, Nordlingen, Pfaffenhofen an der Iim, Schro-
benhausen

Rechtsquelle: § 35 ErbStG
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Einzelfragen:
Gibt es Besonderheiten in Fallen
der Vor- und Nacherbschaft?

Der Erblasser kann in seiner Verfligung von Todes wegen festlegen,
dass zunéachst eine Person Erbe werden soll und dass das Erbe
beziehungsweise der Erbteil bei einem bestimmten Ereignis bezie-
hungsweise beim Tod des ersten Erbens (Vorerbe) an eine andere
Person (Nacherbe) gehen soll. Der Vorerbe ist gewissen Verfi-
gungsbeschrénkungen unterworfen, um sicher zu stellen, dass der
Nacherbe den Nachlass erhélt. So darf er zum Beispiel ein zum
Nachlass gehdrendes Grundstiick nicht verkaufen. Der Erblasser
kann den Vorerben in seiner Verfiigung von Todes wegen hiervon
nur teilweise befreien.

Hat der Erblasser hingegen festgelegt, wer flr den Fall, dass der zu-
nachst berufene Erbe schon vor dem Erbfall verstorben sein sollte
oder die Erbschaft ausschlagt, Erbe werden soll, handelt es sich
um eine Ersatzerbschaft und nicht um einen Fall der Vor- und Nach-
erbschaft.

Bei einem Vermachtnis kann der Erblasser ebenfalls einen Vor- und
Nachverméchtnisnehmer festlegen.

Fir den Ersatzerben gelten keine erbschaftsteuerlichen Sonderre-
gelungen. Der Fall einer Vor- und Nacherbschaft wird im Erbschaft-
steuerrecht jedoch ebenso besonders behandelt wie die Falle eines
Vor- und Nachverméchtnisses.

Der Erwerb des Vorerben beziehungsweise des Vorvermachtnis-
nehmers wird als Erwerb nach dem Erblasser versteuert. Die Ver-
fugungsbeschrankungen durch die Bestimmung eines Nacherben
beziehungsweise Nachverméachtnisnehmers bleiben unberticksich-
tigt.
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Tritt die Nacherbfolge beim Tod des Vorerben ein, beziehungsweise
fallt der Verméachtnisgegenstand beim Tod des Vorvermachtnisneh-
mers an den Nachvermachtnisnehmer, wird ein Erwerb nach dem
Vorerben beziehungsweise dem Vorverméachtnisnehmer und nicht
nach dem urspriinglichen Erblasser unterstellt. Der Besteuerung ist
somit grundséatzlich das Verwandtschaftsverhéltnis zwischen dem
Nacherben beziehungsweise Nachverméachtnisnehmer und dem
Vorerben beziehungsweise Vorverméchtnisnehmer zugrunde zu
legen. Besteht jedoch ein giinstigeres Verwandtschaftsverhaltnis
zwischen dem Nacherben beziehungsweise Nachverméachtnisneh-
mer und dem Erblasser, wird dieses auf Antrag bei der Ermittlung
der Steuer bericksichtigt.

Tritt die Nacherbfolge beziehungsweise das Nachverméchtnis auf-
grund eines anderen Ereignisses ein (zum Beispiel Volljahrigkeit,
Abschluss der Ausbildung), wird von einem Erwerb des Nacherben
beziehungsweise Nachverméachtnisnehmers nach dem urspring-
lichen Erblasser ausgegangen. Die Besteuerung erfolgt auf der
Grundlage des Verwandtschaftsverhaltnisses zwischen diesen Per-
sonen. Die vom Vorerben beziehungsweise Vorvermachtnisnehmer
gezahlte Steuer wird auf die Steuer des Nacherben beziehungswei-
se Nachverméchtnisnehmers angerechnet.

Rechtsquelle: § 6 ErbStG

Gibt es Besonderheiten beim
,Berliner Testament®?

Ehegatten und eingetragene Lebenspartner kdnnen sich in einem
gemeinsamen Testament gegenseitig als Alleinerben einsetzen
und den Erben des letztversterbenden Ehegatten beziehungswei-
se Lebenspartners (Schlusserbe) bestimmen. Hierbei handelt es
sich um ein so genanntes ,Berliner Testament®. Der Unterschied
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zur Vor- und Nacherbfolge besteht darin, dass der Schlusserbe nur
Erbe des letztversterbenden Ehegatten beziehungsweise Lebens-
partners wird. Er erhélt lediglich dessen Nachlass. Vom Nachlass
des Erstverstorbenen gehen an ihn nur die Vermdgensgegensténde
Uber, die sich noch im Nachlass des Letztverstorbenen befinden.
Der letztversterbende Ehegatte beziehungsweise Lebenspartner
kann Uber den Nachlass des Erstversterbenden zu Lebzeiten ohne
Einschrinkung verfiigen. Ihm ist jedoch grundsatzlich eine Ande-
rung der Verfiigungen des gemeinsamen Testaments verwehrt.

Der Uberlebende Ehegatte beziehungsweise eingetragene Lebens-
partner versteuert seinen Erwerb als Erwerb nach dem erstverstor-
benen Ehegatten beziehungsweise Lebenspartner. Beim Tod des
letztversterbenden Ehegatten beziehungsweise Lebenspartners
liegt lediglich ein Erwerb des Schlusserben nach diesem und nicht
nach dem erstverstorbenen Ehegatten beziehungsweise Lebens-
partner vor. Der Schlusserbe kann somit den personlichen Freibe-
trag nur einmal in Anspruch nehmen.

Ist beim Tod des Letztversterbenden noch Vermdgen des erstver-
storbenen Ehegatten beziehungsweise Lebenspartners vorhanden,
kann der Schlusserbe fiir dieses Vermdgen eine Versteuerung nach
dem Verwandtschaftsverhéltnis zum erstverstorbenen Ehegatten
beziehungsweise Lebenspartner beantragen, wenn sich dadurch
fur diesen Teil eine gunstigere Steuer ergibt. Dies ist der Fall, wenn
aufgrund des Verwandtschaftsverhaltnisses eine giinstigere Steu-
erklasse zur Anwendung kommen wiirde.

Rechtsquelle: § 15 Abs. 3 ErbStG
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Beispiele fur die
Besteuerung

Beispiel 1

Der Witwer V hat T, eine seiner beiden Tdchter, als Alleinerbin eingesetzt.

Der Nachlass des V besteht aus einem Geschéftshaus (Grundbesitzwert
300.000 Euro), einem Bankguthaben von 160.498 Euro, Wertpapieren im
Wert von 191.280 Euro, Hausrat mit einem Wert von 7.500 Euro und einem
Kraftfahrzeug im Wert von 17.500 Euro.

V hatte bei seinem Tod noch Hypothekenschulden in Hohe von 15.000
Euro, 11.822 Euro Einkommensteuerschulden und 1.754 Euro sonstige
Schulden. T hat die Sterbefallkosten in Hohe von 4.323 Euro getragen.

U, die Schwester der T, hat ihren Pflichtteilsanspruch geltend gemacht.
Er betrégt unstrittig 162.000 Euro. Der Tochter U hatte V vier Jahre vor
seinem Tod bereits 250.000 Euro geschenkt, wobei er die dafir zu ent-
richtende Schenkungsteuer selbst tibernommen hat.

Besteuerung T (Steuerklasse I)

Rohvermogen
Mehrfamilienhaus 300.000 Euro
Bankguthaben 160.498 Euro

Wertpapiere 191.280 Euro
Hausrat (unter 41.000 Euro, Ansatz unterbleibt) -
Kraftfahrzeug (Wert 17.500 Euro,

abziglich Freibetrag von 12.000 Euro) + 5.500 Euro

657.278 Euro

Schulden

Hypothekenschulden 15.000 Euro
Einkommensteuer 11.822 Euro
sonstige Schulden 1.754 Euro

Pflichtteilsanspruch U
Sterbefallkosten (Pauschbetrag)

162.000 Euro

+ 10.300 Euro

200.876 Euro
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Reinvermogen

Rohvermdgen 657.278 Euro

- Schulden - 200.876 Euro
456.402 Euro

Steuerpflichtiger Erwerb

Reinvermogen 456.402 Euro
- Freibetrag (Steuerklasse I) - 400.000 Euro

56.402 Euro
abgerundet 56.400 Euro

Steuer bei einem Steuersatz (Steuerklasse I) von 7 Prozent ~ 3.948 Euro

Besteuerung U (Steuerklasse 1)

Schenkung vor vier Jahren

Steuerpflichtiger Erwerb

Bargeld 250.000 Euro
- Freibetrag (Steuerklasse ) - 205.000 Euro
45.000 Euro

Steuer bei einem Steuersatz (Steuerklasse |) von 7 Prozent 3.150 Euro

Hinzurechnung wegen Ubernahme der Steuer durch den Schenker

Bargeld 250.000 Euro
ibernommene Steuer + 3.150 Euro

253.150 Euro
- Freibetrag (Steuerklasse I) - 205.000 Euro
steuerpflichtiger Gesamterwerb (abgerundet) 48.100 Euro

Steuer bei einem Steuersatz (Steuerklasse 1) von 7 Prozent ~ 3.367 Euro

Erwerb von Todes wegen

Rohvermdgen
Pflichtteilsanspruch 162.000 Euro

Schulden -
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Reinvermogen
Rohvermdogen 162.000 Euro
- Schulden —

162.000 Euro

Steuerpflichtiger Erwerb

Reinvermdgen 162.000 Euro
+ Vorerwerb (Vorschenkung) + 253.150 Euro
415.150 Euro

- Freibetrag (Steuerklasse I) - 400.000 Euro
15.150 Euro

abgerundet 15.100 Euro

Steuer bei einem Steuersatz (Steuerklasse I) von 7 Prozent 1.057 Euro
- anrechenbare Steuer auf Schenkung - 1.057 Euro
festzusetzende Steuer 0 Euro

Da die Schenkung und der Erwerb von Todes wegen innerhalb von zehn
Jahren von derselben Person angefallen sind, werden beide Erwerbe zu-
sammengerechnet. Die Steuer fiir die Schenkung ist auf die Steuer fir
den Erwerb von Todes wegen anzurechnen. Aufgrund der Erh6hung des
personlichen Freibetrags ergibt sich jedoch flir den Erwerb von Todes we-
gen eine niedrigere Steuer als bei der Schenkung. Die Anrechnung erfolgt
nur bis zur Hohe der Steuer fir den Erwerb von Todes wegen. Der darlber
hinausgehende Betrag wird nicht erstattet.

Beispiel 2

Die Ehefrau wird Alleinerbin ihres verstorbenen Ehemannes. Die Ehe ist kin-
derlos geblieben. Die Ehegatten lebten im gesetzlichen Giiterstand (Zuge-
winngemeinschaft). Die Ehefrau hat eine Zugewinnausgleichsforderung
von 175.000 Euro.

Der Nachlass des Ehemannes besteht aus einem Einfamilienhaus (Grund-
besitzwert 250.000 Euro), einem Mietwohngrundstiick (Grundbesitzwert
500.000 Euro), Wertpapieren im Wert von 225.900 Euro und einem Bank-
guthaben von 133.625 Euro. Die Witwe bewohnt das Einfamilienhaus wei-
ter, das die Ehegatten bisher gemeinsam zu Wohnzwecken genutzt hat-
ten.
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Die im Zusammenhang mit dem Mietwohngrundstiick stehende Hypothe-
kenschuld betrdgt 160.000 Euro. Die nachgewiesenen Sterbefallkosten
betrugen 16.070 Euro.

Der Ehefrau steht eine nicht steuerbare Witwenrente (Kapitalwert 99.600 Eu-
ro) zu.

Rohvermdgen

Einfamilienhaus —
steuerfrei, da zu eigenen Wohnzwecken genutzt

Mietwohngrundstick

Grundbesitzwert 500.000 Euro

- Steuerbefreiung (10 Prozent) -50.000 Euro

450.000 Euro
Wertpapiere 225.900 Euro
Bankguthaben + 133.625 Euro
809.525 Euro

Schulden

Hypothekenschulden

Ansatz nur zu 90 Prozent wegen der Steuerbefreiung 144.000 Euro
nachgewiesene Sterbefallkosten + 16.070 Euro

160.070 Euro

Reinvermogen

Rohvermdgen 809.525 Euro

- Schulden - 160.070 Euro
649.455 Euro

Steuerpflichtiger Erwerb

Reinvermdgen 649.455 Euro
- Zugewinnausgleichsforderung - 175.000 Euro
- Freibetrag (Steuerklasse I) -500.000 Euro

- Versorgungsfreibetrag, gekirzt um den Kapitalwert der
nicht steuerbaren Witwenrente
256.000 Euro
-99.600 Euro
- 156.400 Euro
0 Euro



Hinweise

Diese Druckschrift wird kostenlos im Rahmen der Offentlichkeitsar-
beit der Bayerischen Staatsregierung herausgegeben. Sie darf we-
der von den Parteien noch von Wahlwerbern oder Wahlhelfern im
Zeitraum von fiinf Monaten vor einer Wahl zum Zweck der Wahlwer-
bung verwendet werden. Dies gilt fir Landtags-, Bundestags-,
Kommunal- und Europawahlen. Missbrauchlich ist wahrend dieser
Zeit insbesondere die Verteilung auf Wahlveranstaltungen, an In-
formationsstéanden der Parteien sowie das Einlegen, Aufdrucken
und Aufkleben parteipolitischer Informationen oder Werbemittel.
Untersagt ist gleichfalls die Weitergabe an Dritte zum Zweck der
Wahlwerbung.

Auch ohne zeitlichen Bezug zu einer bevorstehenden Wahl darf die
Druckschrift nicht in einer Weise verwendet werden, die als Partei-
nahme der Staatsregierung zugunsten einzelner politischer Grup-
pen verstanden werden konnte.

Den Parteien ist es gestattet, die Druckschrift zur Unterrichtung
ihrer eigenen Mitglieder zu verwenden.

Bei publizistischer Verwertung Angabe der Quelle und Ubersen-
dung eines Belegexemplars erbeten.

Das Werk ist urheberrechtlich geschitzt. Alle Rechte sind vorbehal-
ten. Die Broschure wird kostenlos abgegeben, jede entgeltliche Wei-
tergabe ist untersagt.

47



48 Impressum

Herausgeber Bayerisches Staatsministerium der Finanzen
Presse und Offentlichkeitsarbeit
Odeonsplatz 4
80539 Miinchen

E-Mail info@stmf.bayern.de
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Rechtsstand Januar 2011, Drucklegung 4. November 2010
9. Auflage 2010

Titelbild PantherMedia/Peter Jobst

Druck Aktiv Druck & Verlag GmbH, Ebelsbach

Inhalt gedruckt auf Recyclingpapier.

Weitergehende Informationen zum Thema Erbschaft- und Schen-
kungsteuer geben die zustéandigen Finanzamter.

Wollen Sie mehr (ber die Arbeit der Baye-
rischen Staatsregierung wissen?

BAYERN | DIREKT ist Ihr direkter Draht zur b
Bayerischen Staatsregierung. Im Internet BAYERN'
unter www.servicestelle.bayern.de oder ‘bavernde
per E-Mail unter direkt@bayern.de erhalten Sie Informationsma-
terial und Broschiiren, Auskunft zu aktuellen Themen und Inter-
netquellen sowie Hinweise zu Behdrden, zusténdigen Stellen und
Ansprechpartnern bei der Bayerischen Staatsregierung.

DIREKT

direkt@bayern.de

Diese Broschire wurde mit groBer Sorgfalt zusammengestellt. Eine
Gewahr fir die Richtigkeit und Vollstdndigkeit kann dennoch nicht
ubernommen werden.



	Vorwort
	Einleitung
	Was unterliegt der Erbschaftsteuer?
	Was unterliegt der Schenkungsteuer?
	Wie werden Vermögensübertragungen zwischen Ehegatten beziehungsweise eingetragenen Lebenspartnern behandelt?
	Wie werden Zuwendungen von Ehegatten beziehungsweise eingetragenen Lebenspartnern behandelt?
	Was ist bei Beendigung der Zugewinngemeinschaft zu beachten?
	Fällt die Steuer an, wenn die Beteiligten im Ausland wohnen?
	Wann entsteht die Steuer?
	Was ist von der Steuer befreit?
	Wie wird das erworbene Vermögen bewertet?
	Grundbesitz
	Land- und forstwirtschaftliches Vermögen
	Grundvermögen

	Betriebsvermögen und Anteile an nicht börsennotierten Kapitalgesellschaften
	Übriges Vermögen
	Gesamtbereicherung des Erwerbers

	Welche Steuerklassen gibt es?
	Welche persönlichen Freibeträge bestehen?
	Wie hoch ist die Steuer?
	Gibt es besondere Stundungsmöglichkeiten?
	Gibt es besondere Zahlungsmöglichkeiten?
	Kann die Steuer nachträglich wegfallen?
	Welche Anzeigepflichten sind zu erfüllen?
	Wer hat Steuererklärungen abzugeben?
	Welches Finanzamt ist zuständig?
	Einzelfragen: Gibt es Besonderheiten in Fällen der Vor- und Nacherbschaft?
	Gibt es Besonderheiten beim „Berliner Testament“?
	Beispiele für die Besteuerung
	Hinweise
	Impressum

